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Betriebsärzte und gesundheitsschutz im betrieb

Von prevention noch keine spur
Seit 1974 verpflichtet das arbeitssi- 

cherheitsgesetz (ASiG) die arbeitge- 
ber (von bestimmten betriebsgrößen 
an), betriebsärzte unter vertrag zu neh
men. Unterstützt von ärztlichem Sach
verstand, sollten arbeitsplätze und -be- 
dingungen schrittweise menschlichen 
notwendigkeiten und bedürfnissen an
gepaßt werden. Wie sieht das in der 
praxis aus?

Die diskussion reißt nicht ab: Ver
dienen die „professsioneilen gesund- 
heitsschützer“ im betrieb tatsächlich 
diese bezeichnung? Liegen feststellba
re mängel darin begründet, daß es zu 
wenig betriebsärzte gibt, daß sie zu 
schlecht ausgebildet oder nicht genü
gend stunden im einsatz sind? Können 
die ärzte so wenig bewirken, weil sich 
die kollegen nicht für ihre gesundheit 
interessieren? Oder sind die arbeits- 
mediziner willfährige instrumente in 
den händen der Unternehmensleitung 
für die aussonderung gesundheitlich 
angeschlagener arbeitnehmer und 
letztlich zur Verschärfung der arbeits- 
bedingungen?

Problemfeld „gesundheit“ 
erst entdeckt

Diese fragen können nicht allein 
theoretisch beantwortet werden. Viel
mehr ergibt sich ein schlüssiges ge- 
samtbild erst, wenn auch die erfahrun- 
gen aus den betrieben berücksichtigt 
werden. Deshalb wurden 1500 teilneh- 
mer an gewerkschaftlichen bildungs- 
maßnahmen von fünf gewerkschaften 
ausführlich zu ihren erfahrungen mit 
gesundheitsgefährdenden arbeitsbela- 
stungen, betrieblichem gesundheits
schutz und insbesondere mit den ex
perten (betriebsärzte und Sicherheits
fachkräfte) befragt1. Einige ergebnisse 
dieser befragung sollen hier in knapper 
form vorgestellt werden (vgl. auch DG 
12/1982).

Zunächst ist ein positives ergebnis 
des ASiG und der anderen arbeits- 
schutzgesetze der siebziger jahre fest
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zustellen. Sie haben zu einer deutlich 
erhöhten aktivität von betriebsräten 
und Vertrauensleuten in fragen der be
trieblichen gesundheitspolitik geführt. 
Teilweise haben betriebsräte erst bei 
der einführung dieser gesetze das pro- 
blemfeld gesundheit „entdeckt“. Die
ses engagement der betrieblichen in- 
teressenvertretung war für die Umset
zung der gesetzlichen Vorschriften in 
betriebliche praxis dringend erforder
lich: Denn von sich aus -  so eines der 
zentralen ergebnisse der Untersuchung
-  tun sich die arbeitgeber sehr schwer, 
die ohnehin wenigen konkreten regeln 
des ASiG zu erfüllen: Auf die kurze 
frist orientiertes kostendenken und 
kleinkariertes sparen stehen allzuoft 
im Vordergrund.

Noch heute haben 20 prozent der 
gesetzlich verpflichteten betriebe nicht 
einmal pro forma einen betriebsarzt 
engagiert. In mitteibetrieben steigt 
dieser anteil auf 30 prozent. Dabei 
handelt es sich vorwiegend um solche 
betriebe, in denen der betriebsrat sich 
nicht sehr stark um das thema „gesund
heit“ kümmert.

Daraus darf freilich nicht der 
Schluß gezogen werden, als sei in den 
übrigen 80 prozent der betriebe der 
medizinische arbeitsschutz im lot: Die 
bloße vertragliche Verpflichtung sagt 
noch nichts über den inhalt der tätig- 
keit des betriebsarztes, zumal das ge- 
setz hierzu kaum regeln enthält. Die 
wenigen konkreten handlungsver- 
pflichtungen für betriebsärzte und ar
beitgeber füllen nämlich den sehr wei
ten programmrahmen des ASiG kei
neswegs aus.

Die ausfüllung des weiten rahmens 
ist deshalb -  übrigens staatlich gewollt
-  der aushandlung und auseinanderset- 
zung zwischen den Sozialparteien auf 
betrieblicher oder tariflicher ebene 
überlassen.

Betrachtet man nun die anwendung 
der wenigen konkret festgelegten re
geln, so ergibt sich schon dabei kein 
günstiges bild: So funktioniert der in 
§11 ASiG vorgeschriebene arbeits

schutzausschuß, in dem arbeitgeber, 
betriebsrat, betriebsärzte, Sicherheits
fachkräfte und Sicherheitsbeauftragte 
zumindest vierteljährlich anliegen des 
arbeitsschutzes zu beraten haben, nur 
in knapp der hälfte der betriebe.

Damit fehlt in der mehrzahl der be
triebe die möglichkeit, auch nur ansät- 
ze von koordination und geplantem ge
sundheitspolitischen handeln zu ver
wirklichen. Da kann es nicht überra
schen, daß die im ASiG vorgeschriebe
nen gemeinsamen betriebsbegehungen 
der experten, wenn überhaupt, nur in 
weniger als der hälfte der betriebe nach 
einem inhaltlichen oder zeitlichen plan 
durchgeführt werden.

Zuwenig
betriebsregehmgen

Ein weiteres ergebnis dieses man
gels besteht darin, daß in weniger als 40 
prozent der betriebe die arbeit der be
triebsärzte auf der basis eines dem be
triebsrat bekannten arbeitsschutz-pro- 
gramms stattfindet. Gerade regelmä
ßige betriebsbegehungen und arbeits- 
schutz-programme können aber für die 
belegschaftsvertretung oft zumindest 
einen ersten einstieg in die ausrichtung 
der tätigkeit der betriebsärzte an den 
gesundheitlichen bedürfnissen der be
schäftigten bieten.

Auffällig ist, daß regelmäßige be
triebsbegehungen und tagungen des 
arbeitsschutzausschusses ebenso wie 
das vorliegen von betrieblichen ar- 
beitsschutz-programmen mit wachsen
dem engagement der betriebsräte ganz 
erheblich zunehmen. Der einsatz des 
betriebsrates spielt sogar eine gewich
tigere rolle für die aktivität der be
triebsärzte als zum beispiel die be- 
triebsgröße. Wenn die belegschafts
vertretung sich für die einrichtung und 
ausgestaltung der arbeitsmedizini
schen betreuung einsetzt und sich auch 
durchsetzen kann, ist damit nur über 
das „ob“ , nicht aber über das „was“ 
und „wie“ betriebsärztlicher tätigkeit 
etwas ausgesagt. Dies entscheidet sich



Trotz vieler fortschritte gibt es immer noch viele mängel im betrieb
lichen gesundheitsschutz.
vielmehr in der tagtäglichen betriebli
chen auseinandersetzung.

Dabei ist es besonders wichtig, daß 
die belegschaftsvertretung solche for- 
derungen aufstellt, die die konkrete 
belastungserfahrung der beschäftigten 
selbst zu rede bringen und die tätigkeit 
der betriebsärzte für beschäftigte und 
betriebsrat möglichst durchschaubar 
und steuerbar machen.

Betriebsarzt -  wessen partner?
Viele betriebsräte lassen sich dar

auf allerdings nur ungern ein: Sie sehen 
im betriebsarzt den unmittelbaren Ver
tragspartner der geschäftsleitung, der 
von dieser rechtlich und wirtschaftlich 
abhängig ist und sich auch selbst sozial 
eher dieser zurechnet als den beschäf
tigten. Sie verweisen auf die auch im 
internationalen vergleich unzureichen
de ausbildung der betriebsärzte sowie 
auf die möglichkeiten des Unterneh
mens, personalselektion und daraus

folgende Steigerung der arbeitsbela- 
stung mit hilfe der betriebsärzte nicht 
mehr als betriebspolitisches, sondern 
als medizinisches problem hinstellen 
zu können.

Obwohl nur ein drittel der betrie
be belastungsbezogene arbeitsplatzbe- 
schreibungen kennt, werden einstel- 
lungsuntersuchungen in mehr als zwei 
dritteln der betriebe mit betriebsarzt 
durchgeführt. Die einstellungsuntersu- 
chung ist damit überwiegend eine all
gemeine tauglichkeitsuntersuchung. 
So ist es auch kein wunder, daß fast 80 
Prozent der befragten der ansicht sind, 
daß bei ihnen im betrieb eine auslese 
von arbeitnehmern nach gesundheitli
chen gesichtspunkten getroffen wird.

Mehr als ein viertel sieht als eine 
mögliche folge jeder betriebsärztlichen 
routineuntersuchung den Verlust des 
abeitsplatzes. 40 prozent der betriebs
räte sind auch zudem der Überzeugung, 
daß bei der entlassung gesundheitliche 
gründe eine rolle spielen. In Verbin

dung mit den immer wieder bekannt 
werdenden fällen von „jagd auf kran
ke“ sind das alles keine guten Voraus
setzungen für eine vertrauensvolle Z u 
sammenarbeit.

Die davon betroffenen beschäftig
ten ziehen entsprechende konsequen- 
zen: Betriebsärzte spielen als an- 
sprechpartner für arbeitsprobleme 
praktisch keine rolle: Rund 50 prozent 
der befragten wenden sich mit solchen 
Problemen an den betriebsrat, mehr 
als 40 prozent an den betrieblichen Vor
gesetzten, an den betriebsarzt denken 
0,6 prozent und an die Sicherheitsfach
kraft 0,5 prozent.

Noch keine wirkliche 
krankheitsverhütung

Trotz unbestreitbarer Verdienste in 
einzelnen betrieben und in bezug auf 
einzelne gesundheitsbelastungen (zum 
beispiel Schadstoffe, Unfälle) muß fest
gestellt werden: Der betriebliche ge
sundheitsschutz ist weit davon ent
fernt, seine aufgabe einer echten 
krankheitsverhütung (primärpräven- 
tion) zu erfüllen.

Unzureichende gesetzeserfüllung 
durch die arbeitgeber, zu enge anbin- 
dung des betriebsarztes an die Unter
nehmensleitung, unzureichende aus
bildung der betriebsärzte selbst sind 
Ursachen dafür. Aber auch eine über
steigerte expertengläubigkeit vieler 
betriebsräte und unnötige hemmungen 
vor auseinandersetzungen auf dem ge
biet der gesundheit müssen abgebaut 
werden. Es wäre verhängnisvoll, sol
che probleme nur in Zeiten von Vollbe
schäftigung und raschem Wirtschafts
wachstum anzugehen. R. Rosenbrock

1 Ausführlich in: Rolf Rosenbrock, arbeitsmediziner 
■und sicherheitsexperten im betrieb. Campus, juli 1982, 
191 seiten, 36 DM.
2 Siehe auch: „Sie wissen häufig mehr als die medizi- 
ner“ („der gewerkschafter“ 12/82). Literatur: Friedrich 
Hauß: „Arbeitsbelastungen und ihre thematisierung im 
betrieb“. Campus-Verlag, 1983,180 seiten, 34 DM. 
Hagen Kühn: „Betriebhche arbeitsschutzpolitikundin-
teressenvertretung der beschäftigten“. Campus-Verlag,
1982,188 seiten, 34 DM.

Der Gewerkschafter 5/83 13


